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In dem verwa ltungsgerichtlichen Verfahren

2. der
3
4 .

Kläger.

Prozessbevol lmächt igte:  Rechtsanwä l t innen Barbara Wessel und Christ ina Clemm, Yorck-
straße 80. 10965 Berl in,  Az.

gegen

die Bundesrepubl ik Deutschland, vertreten durch das Bundesmin ister ium des lnnern in Ber-
l in,  dieses vertreten durch den Präsidenten des Bundesamtes für Migrat ion und Flücht l inge,
Postslraße 72, 15890 Eisenhüttenstadt, Az.. 5307 121 -163,

Beklagte,

wegen asylrecht l ichen Widerrufs (Türkei)

hat die 7.  Kammer des Verwaltungsgerichts Cottbus

auf Grund der mündl ichen Verhandlung

vom 3. November 2009

durch den Vorsitzenden Richter am Verwa ltung sgericht Kirkes als Einzelrichter

f ü r  Rech t  e r kann t :

Der Bescheid des Bundesamtes für Migrat ion und Flücht l inge vom 31. März 2009

wird aufqehoben.
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Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens, Gerichtskosten werden nicht erho-

ben.

Tatbestand

Die Kläger s ind türkische Staatsangehörige kurdischer Volkszugehörig kei t  und wenden sich

gegen den Wrderruf  des ihnen 2002 zuerkannten Flücht l inqssch utzes.

Nachdem sie im Januar '1996 in Schönefeld und anschl ießend in Eisenhütte nstadt einen

Asylantrag angebracht und das damal ige Bundesamt für die Anerkennung ausländischer

Flücht l inge (Jetzt :  Bundesamt für Migi-at ion und Flücht l inge, i .F.  Bundesamt) diesen durch

Bescheid vom 26. Jul i  1996 sowohl in Bezug auf die Asylanerkennung wie auch hinsich| ich

der Voraussetzungen nach SS 51 Abs. 1,  53 AustG abgelehnt hatte,  verpf l ichtete das Verwal-

tungsgericht Cottbus die Beklagte auf die Klage der Kläger mit  rechtskräft ig gewordenem

Urtei l  vom 12. September 2002 zur Zuerkennung der Voraussetzungen nach

$ 51 Abs. 1 AuslG hinsicht l ich der Türkei .  Der Kläger zu '1.  habe wegen der Umstände sejner

Verhaftung in Berl in im Februar 1999, der anschl ießenden Anklageerhebung und der strafge-

r icht l ichen Hauptverhandlung im Oktober 2001 im Zusammenhang mit  den spektakulären

Ereignissen mi l i tanter PKK-Anhänger anlässl ich der Verhaftung des PKK-Führers öcalan in

der Türkei  pol i t ische Verfolgung zu gewärt igen, da man ihn als akt iven PKK-sympath isa nt

ansehe. Dte Kläger zu 2.  bis 4.  würden wegen vermuteter Kenntnisse über das PKK-Mi ieu

ebenfal ls in der Türkei  pol i t isch verfolgt  werden. Mrt  Bescheid vom 11. Dezember 2002 stel l -

te das Bundesamt sodann das Vorl iegen der Voraussetzungen nach $ 51 Abs. 1 AuslG in

der Person der Kläger hinsicht l ich der Türkei  fest .

lm Juni 2008 lei tete das Bundesamt ein asylrechi l iches widerrufsverfahren ein,  wozu es die

Kläger anhörte.  Mit  am 31. Mäz 2009 zur Post aufgegebenem Bescheid vom selben Tage

widerr ief  es die im Bescheid vom 11. Dezember 2002 getrof fene Feststel lung zu den vor-

aussetzungen nach $ 51 Abs. 1 AuslG und stel l te es ferner fest ,  dass die Voraussetzungen

nach $ 60 Abs. 1 AufenthG bei  den Klägern nicht vor lägen. Die erforder l iche prognose dro-

hender verfolgung der Kläger lasse sich angesichts der deui l ichen und dauerhaften Verbes-

serung der Lage in der Türkei  hinsicht l ich der Menschenrechte sowie des dort  gel tenden

neueren Rechts nicht mehr aufrecht erhal ten. Dies werde auch nicht dadurch entkräf tet .  dass

die Fol ter nicht gänzl ich habe unterbunden werden können: jedenfal ls seien aus Europa zu-

ruckkehrende Personen bei  der Ernreise nic l . t  ge'ährdei .  vo. al lem nicht, ,^, ,egen derart  lange

zurückl iegender Ereignisse wie im Fal le der Kläger.  Der Kläger zu 1.  sei  nicht an herausge-
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hobener stel le aufgetreten und seine ldent i f iz ierung in der Türkei  sei  schwier ig.  unangemes-

senes verhal ten der s icherhei tskräfte bei  der Befragung der Kläger zu 2.  bis 4.  sei  nicht zu
erwarten, da sei t  2003 keine übergr i f fe auf Famil ienm i tg l ieder Gesuchter mehr vermetdet

worden seten.

Mit  ihrer hiergegen am 8. Mai 20og unter Beantragung der wiedereinsetzung in die Klagefr ist

erhobenen Klage widersprechen die Kläger der Annahme des Bundesamtes, nunmehT vor
Verfolg ungsma ßnahmen hinreichend sicher zu sein.  selbst das Auswärt ige Amt gehe in ser-
nem Lagebericht von der Gefahr von Misshandlungen bei  der Einreise in die Türkei  aus,
wenn ein Verdacht der PKK-U nterstützung bestehe. Trotz der vollzogenen Strafrechtsände-
rungen habe sich in der Türkei  keine posrtrve Lageveränderung eingestel l t .  Der Kläger zu 1.
werde in der Türkei  als Aufwiegler angesehen.

Dle Kläger beantragen,

den Bescheid des Bundesamtes für Migrat ion und Flüch inge vom 31. Mäz 2009
aufzuheben

Die Beklagte beankagt unter Bezugnahme auf den angefochtenen Bescheid,

die Klage abzuweisen,

und verweist  darauf,  dass in der Türkei  Misshandlungen im zusammenhang mit  exi lpol i t i -
schen Vorgängen nur in extremen Ausnahmefäl len voroekommen seren.

Die Kammer hat den Rechtsstrei t  durch Beschluss vom 17. August 2009 dem Berichtersrat-
ter als Einzelr ichter zur Entscheidung übertragen. Wegen der weiteren Einzelhei ten wird auf
den lnhal t  der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Bundesamts- und Ausländerakten Be-
zug genommen, nament l ich auf den lnhal t  des genannten Urtei ls des verwaltu ngsgerichts
Cottbus sowie den des angefochtenen Widerrufsbescheides.

Entscheidungsgrü nde

Die Klage ist  t rotz des umstandes zulässig,  dass dre Klagefr ist  des $ 74 Abs. 1 (1.  Hs.)
AsylVfG offenkundig versäumt worden ist. Denn den Klägern ist nach s 60 Abs. 1 VwGo
antragsgemäß unter Berücksicht igu ng der glaubhaft  gemachten umstände zur Versenoung
der Klageschr i f t  wiedereinsetzung in die Klagefr ist  zu gewähren, da sie diese Fr ist  unver-
schuidet versäumt haben. An der Richt igkei t  der durch eine eidesstat t l iche Erklärung oer
Kanzleim i ta rberter in des damal igen Klägerbevol lmächt igten glaubhaft  gemachten umstände
zu zweüein,  bestehi  angesichis c jessen kein Aniass, c jass ci ie vorgeiragenen umstände sich
mit  jenen in vergleichbaren Fäl len decken, ln denen ebenfal ls innerhalb der hier vorgetrage-
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nen Fristen ein entsprechender Klageschriftsatz gefertigt und an das Gericht versandt wor-

den war.

Die Klage hat auch in der Sache Erfolg.  Der angefochtene Widerrufsbescheid des Bundes-

amtes erweist  s ich in Ansehung der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der mündlrchen Ver-

handlung unter Berücksicht igu ng der von den Klägern sowie der von dem Bundesamt jewei ls

in Bezug genommenen und der vom Gericht unmit telbar mit  der Ladung in das Verfahren

eingefÜhrten Erkenntnisse über die Lage rn der Türkei  als rechtswidr ig und ver letzt  die Klä-

ger mit  der Folge der Aufhebung in ihren Rechten (g 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Denn die

Voraussetzungen des al le in einschlägigen S 73 Abs. '1 Satz 1 AsylVfG legen nicht vor:  die

Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flücht l ingseigenschaft  der Kläger s ind bisher

nicht fortgefal len.

Dabei gi l t  h insrchr l ich des Klägers zr '1.  Folgendes.

Das erkennende Gericht hat berei ts in seinem Urtei l  uom 24. iuni  2009 -  7 K 973/08 A -

(nicht rechtskräft ig)  darauf abgestel l t .  dass Personen, die -  wie der Kläger ausweisl ich der

Entscheidungsg ründe des genannten Urtei ls des Verwaltungsgerichts Cottbus -  den türki-

schen Behörden als Sympathisanten bzw. Unterstützer l inksor ientrerter oder separat ist ischer

Organisat ionen bekannt geworden bzw. in einen entsprechenden ernsthaften Verdacht gera-

ten sind -  bei  denen folgl ich ein ind iv id ual is ierter.  d.h.  konkret auf dre Person des Betrof fe-

nen bezogener Verdacht anzunehmen war - ,  im Rahmen von pol izei l ichen Ermit t lungen in

der Türkei  auch heute mit  der Anwendung von Folterprakt iken rechnen müssen, die darauf

abzielen, s ie wegen ihrer pol i t ischen Ubezeugung zu tref fen und die dem türkischen Staat

auch zurechenbar s ind. Hieran häl t  das Gericht mangels gegentei l iger Erkenntnisse über die

Lage in der Türkei  und nach dem erfolgten Hinweis vom 29. Oktober 2009 fest.

Nach S 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG sind -  vorbehalt l ich des Satzes 3 -  die Anerkennung als

Asylberecht igter und die Zuerkennung der Flücht l ingseigenschaft  unverzügl ich zu widerru-

fen, wenn die Voraussetzungen für s ie nicht mehr vor l iegen. Dies ist  insbesondere der Fal l

wenn es der Ausländer nach Wegfal l  der Umstände, die zur Anerkennung als Asylberecht ig-

ter oder zur Zuerkennung der Flücht l ingseigenschaft  geführt  haben, nicht mehr ablehnen

kann, den Schutz des Staates in Anspruch zu nehmen, dessen Staatsangehörigkei t  er be-

sitzt (S 73 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG).

Ein Widerruf  der Anerkennung als Asylberecht igter und der Zuerkennung der Flüchf l ingsei-

genschaf i  kommi somii  nur in Betracht,  wenn sich ci ie zum Zei ipunkt der Anerkennung maß-

gebl ichen Verhäl tnisse nachträgl ich erhebl ich und nicht nur vorLibergehend so verändert  ha-
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ben, dass bei  einer Rückkehr des Ausländers in seinen Herkunftsstaat eine wiederholung

der die zuf luchtnahme rechtfert igenden verfolgungsmaßnahmen auf absehbare Zei t  mit  h in-

rerchender Sicherhei t  ausgeschlossen ist  und nicht aus anderen Gründen erneut Verfolgung

droht (vgl  BVerwG, Urtei l  vom 18 Jut i  2006 -  1 C 15 05 - ,  BVerwGE 126,243) An die Wahr-

scheinl ichkei t  des Ausschlusses erneuler Verfolgung sind hohe Anforderungen zu stel len, es

muss mehr als nur überwiegend wahrscheinl ich sein,  dass der Ausländer im Heimatstaat vor

Verfolgungsmaßnahmen sicher ist  (vgl .  VGH Bad-Württ . ,  Urtei l  vom 11. Dezember 20Og - A

5 s 1251106 - ,  jur is) .  Lassen sich ernsthafte Bedenken nicht ausräumen. so wirken sie s ich

zugunsten des Ausländers aus und stehen dem Widerruf  der Asylanerkennung bzw. der

Flücht l ingszuerken nung entgegen (vgl .  BVerwG, Urtei l  vom 18. Februar i997 -  9 C 9.96 - ,

BVerwGE 104,97).  Deshalb ist  h inreichende Sicherhei t  voT erneuter Verfolgung nicht gleich-

bedeutend mit  dem hinreichend sicheren Ausschluss der beacht l ichen Wahrscheinl ichkert

dass wegen des Vorf luchtgeschehens noch Verfolgungsm aßnahmen drohen (vgl .  VGH Bad-

Württ . ,  Urtei l  vom '1 1.  Dezember 2008, a.a.O.).  Die veränderten maßgebl ichen Verhäl tnisse

im Herkunfts land des Flücht l ings müssen t iefgrei fend und dauerhaft  sein.  So entfäl l t  e ine

verfolgungsgefahr noch nicht al le in durch den Erlass eines Amnest iegesetzes. wird die Am-

nestre nicht von einer damit  einhergehenden al lgemeinen Liberal is ierung getragen und blei-

ben die verfest igten Repressionsstruktu ren unverändert ,  kann der Amnest ie auch keine rn-

dizwirkung für den Wegfal l  der Verfolgu ngsgefa h r  zukommen (vgl .  Marx,  AsylVfG, 7.  A.,  S 73

Rn. 73, 75).  Auch die Unterzeichnung internatronaler Verträge. die den Schutz der Men-

schenrechte grundsätzl ich garant ieren. reicht al le in nicht aus, von einem Wegfal l  der Verfol-

gungsgefahr auszugehen, wenn zuver lässige Quel len von weiter bestehenden Menschen-

rechtsverletzungen im Herkunftsstaat berichten (vgl. EGMR, urteil vom 28. Februar 2009
-37201t06 - ,  NVwZ2008, 1330).

unerhebl ich ist .  ob die Asylanerkennung oder die Flüchf l ingszuerkennung rechtmäßig oder

von Anfang an rechtswidrig war (vgl. BVewG, Urteil vom 25. August 2OO4 - 1 C Z2tO3 -.

NVwZ 2005, 89).  Andert  s ich im Nachhinein ledigt ich die Beurtei lung der Verfolg ungslage, so

rechtfertigt dies den widerruf nicht, selbst wenn d;e andere Beurteilung auf erst nachträglich

bekannt gewordenen oder neuen Erkenntn ismit teln beruht (vgl .  BVerwG, urtei le vom 19.

September 2000 -  I  C 12.00 - ,  BVerwGE 112, A0, sowie vom 8. Mai 2003 -  1 C 1StO2 -.

BVenvGE 118, 174).

Beruht die Asylanerkennung oder die Flüch ing szuerkennung -  wie hier -  auf einem rechts-

kräf t igen urtei l ,  h indert  die Rechtskraft  d ieser Entscheidung bei  unveränderter sach- und

Rechtslage grundsätzl ich jede erneute und abweichende verwaltungs- oder Gerichtsenf

scheidung ($ 121 VwcO). g 73 AsylVfG befrert  n icht von der Rechtskraftbindung nach S 121

VwGO, sondern setzt  v ieimehr voraus, dass ci ie Rechiskraf i  e iner ger ichi i ichen Enischeioung

der Rücknahme oder dem widerruf  der Asylanerkennung und der Flüch ingseigenschaft
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nicht entgegensteht (vgl .  BVerwc, Urtei l  vom 24. November '1998 -  9 C 53.97 - ,  BVerwGE

108,30).  Die Rechtskraftwirkung eines urtei ls endet erst ,  wenn eine nachträgl iche Anderung

der Sach- oder Rechtslage entscheidungserhebl ich ist  (vgl .  BVerwG, Urtei l  vom 18. Septem-

ber 2001 -  1 C 7.01 - ,  BVerwGE 115, 118).  lm Asylrecht ist  d ies nur dann der Fal t ,  wenn

nach dem für das rechtskräft ige Urtei l  maßgebl ichen Zeitpunkt neue für die Strei tentschei-

dung erhebl iche Tatsachen eingetreten sand, die s ich so wesenf l ich von den früher maßgeb-

l ichen Umständen unterscheiden dass auch unter Berücksicht ig ung des Zwecks der

Rechtskraft  e ines urtei ls eine erneute Sachentscheid ung durch die Venrval tung oder ein Ge-

r icht gerechtfert igt  ist  (vgl .  BVenruG, Urtei l  vom 18. September 2001, a.a.O.).

lm vor l regenden Fal l  wurde dem Kläger zu 1.  die Flüch ingseigenschaft  zuerkannt.  da er von

den türkischen Sicherhei tskräften wegen seines Auftretens im Zusammenhang mit  den spek,

takulären Akt ionen anlässi ich der Verhaftung Öcalans als Unterstützer kurdischer Separat is-

ten angesehen wurde und er deshalb pol i t ische verfolgung zu befürchten hatte.  zwar hat der

Anerkennungsbescheid vom 11. Dezember 2002 diese Begründung nicht selbst formul iert .
jedoch mit  dem al le inigen Bezug auf das Urtei l  des Verwal iungsgerichts Cottbus vom .12.

september 2002 sich dessen tatsächl iche Grundlagen zur Annahme einer beachf l ichen ver-

folgungsfurcht zu eigen gemacht.  Mit  d iesem Erklärungsinhalt  ist  der Anerkenn ungsbescheid

bestandskräftig und wirksam geworden.

Das Bundesamt hat in dem angefochtenen Widerrufsbescheid in Bezug auf den Kläger ledig-

l ich ausgeführt ,  d ie Rechtslage und die Menschenrechissi tuat ion hätten sich deut l ich zum

Posit iven verändert .  Konkrete Bezüge auf den Fal l  des Klägers in seiner speziel len Si tuatton

als namhaft  gemachter PKK-Anhänger enthäl t  d ie Begründung des angefochtenen Wider-

rufsbescheids nicht.  Damit  hat es das Bundesamt versäumt, die Anerkennungsgründe kon-

kret und nachvol lz iehbar mit  den aktuel len Verhäl tnissen in der Türkei  zu vergleichen. Das

Bundesamt hat nicht etwa konkret dargelegt,  dass -  wenngleich vor mehr als '10 Jahren -  ats

Anhänger der PKK aniässl ich spektakulärer Vorfäl ie namhaft  gemachte personen heute in

der Türkei  mit  der bei  Fäl len früherer Vorverfolgung erforder l ichen Wahrscheinl ichkei t  auch

bei der notwendigerweise erfolgenden Einreisekontrolle keine asylrelevanten Nachstellungen

mehr zu befürchten haben. Es fehi t  deshalb schon der für den Wider-ruf  nach S 73 Abs. 1

Satz '1 AsylVfG erforder l iche Nachweis,  dass die voraussetzungen für die Flücht l ingszuer-

kennung nicht mehr vor l iegen.

Unabhängig davon hat s ich die maßgebl ich in den B[ck zu nehmende Situat ion von indiv idu-
^ l l  \ , ^ r l \ ^ l ^ - + ^ + ^ ^ -  + r , . t ? : a ^ l r ^ -  E - ! i ! ^ - r ! i - - ^ -  1 , , , - ) t ^ ^ t ^ -i - i u i j i i t i i ' i i j c r  i  i \ U i U i S U i . e t  V ü i ^ S z U g e i l ü a r g ^ e i l  D e i  e i f i e f  ä i j C K K e i  r l

in die Türkej  nicht im sinne des angefochtenen Bescheides erhebl ich bzw. nachhalt ig geän-

6
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dert .  Entscheidend sind nicht die vom Bundesamt im angefochtenen Bescheid angeführten

Veränderungen der al lgemeinen pol i t ischen Verhäl tnisse sowie der Rechtslage in der Türker

Maßgebend ist  v ielmehr,  dass in Ansehung der ins Verfahren eingeführten und den Betei l rg-

ten ausweislich des angefochlenen Bescheides bzw. der Schriftsätze des seinezeitiqen Klä-
gerbevol lmächt igten vom 4 November 200g wie der jetzigen Prozessbe-

vol lmächt igten vom 26. oktober 2009 im übr igen darüber hinaus hinlängl ich bekannten Aus-

künfte über die Lage in der Türkei  nicht festgestel l t  werden kann, dass die Gefahr einer er-
neuten indiv iduel len Verfolgung des Klägers entfal len ist .

Eine durch umsturz hervorgerufene Verbesserung der pol i t ischen verhäl tnisse im sinne
eines systemwechsels -  eine solche veränderung hatte dem Gesetzgeber für die wrder-
rufsregelung in erster Linie vor Augen gestanden (vgl .  BVerwG, Urtei l  vom 1g. Jul i  2006,
a a O.) -  ist  in der Türkei  unzweifelhaft  n icht eingetreten. Al lerdings haben sich die Verhäl t-

nisse in der Türkei  sei t  der Zuerkennung der Flüch ingseigenschaft  des Klägers zu j .  tm
Jahre 2002 durchaus verändert, wie der angefochtene Bescheid zutreffend darstellt. lm Hin-
bl ick auf diese Rechtsänderungen nimmt das Bundesamt an, turkische staatsangehörige

kurdischer Volkszugehörigke j t ,  d ie wegen tatsächl icher,  unterstel l ter  oder vermeint l icher Un-
terstützung der PKK Ver{olgu ngsfurcht hinsichflich der Türkei geltend gemacht hätten, müss-
ten heute bei  einer Rückkehr in die Türkei  keine Repressal ien mehr befürchten. Hinsichf l ich
des Klägers zu'1 .  sei  zudem davon auszugehen dass er nicht prominent in Erscheinung
getreten sowie in der Türkei schwierig zu identifizieren sei. Diese Annahme trifft jedoch nicht
zu und geht von einem rechtswidr igen Ansatz aus. Denn einersei ts steht nach Maßgabe des
Urtei ls vom 12. september 2002 -  ob zu Recht oder zu unrecht,  ist  h ier ohne Belang -  fest ,
dass der Kläger zu 1.  bei  den türkischen Sicherhei tsstel len als akt iver PKK-Anhänger anlass-
l ich der damal igen spektakulären vorgänge im Nachgang zur verhaftung öcalans bekannt
geworden war;  er ist  demnach berei ts, , ident i f iz iert" .  Anderersei ts kann die Gefahr von Fo[er
oder unmenschl icher Behandlung im Fal le einer Rückkehr in die Türkei  t rotz des eingelei te-
ten Reformprozesses für den Kläger nrcht mit  hinreichender Sicherhei t  ausgeschlossen wer-
den, wei l  der Menta l i tätswandel in verwaltung und Just iz mit  dem gesetzgeberischen Tempo
nicht hat schr i t t  hal ten können (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 11. Januar 2007 s.  9
und vom 25. oktober 2007 s.  28).  ln einer Rede am 30. oktober 2oog hat der stel lvertreten-
den M inisterpräsident c icek eingeräumt, es gebe Mental i tätsprobleme bei  der lmplement ie-
rung der Reformgesetze (vgl .  BAMF, Erkenntnisse November 2008 s.4).  Dies rst  darauf
zurückzuführen, dass viele Entscheid ungsträger in verwaltung und Just iz aufgrund ihrer so-
zial isat ion im kemal ist isch- laiz ist isch-nat ionalen Staatsverständnis Skepsis und Misstrauen
gegenüber c ier is iam isch-konservat iven AKp-Regierung hegen und Reformschri t te als von
außen oktroyiert  und potenziei l  schädl ich wahrnehmen (vgl .  BAMF, Informat ionen oktober
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2008 S. 3).  So sind im Hinbl ick auf rechtsstaat l iche Strukturen und die Einhaltung von Men-

schenrechten nach wie vor erhebliche Defizite in der tatsächlichen Umsetzung der Reformen

zu verzerchnen, zumal die Reformgesetze häuf ig durch später er lassene Ausführungsbe-

st immungen konterkar iert  wurden (vgl .  Oehring, Gutachten vom 6. Apr i l  2008 an VG Stutt-

gart  S. 3).  In Bezug auf dre Mein ungsfreihei t  haben die acht Gesetzespakele keine Anderun-

gen bewirkt  (vgl .  Oberdiek, Gutachten vom 28. Mai 2007 an VG Magdeburg).  Zwar hat das

türkische Parlament am 30. Apr i l  2008 den Strafrechtsparagraphen 301, der die Beleidigung

des.Türkentums" unier Strafe stel l te,  geändert .  Das türkische Shafgesetzbuch enthäl t  je-

doch mindestens weitere 40 Vorschr i f ten, die die Mein ungsfreihert  einschränken (vgl  Aus-

wärt iges Amt, Lagebericht vom 1 1 .  September 2008 S. 12).  Ein al lgemeiner gesel lschaf l l r

cher Bewusstseinswandel und eine prakt ische Umsetzung der Reformen in der Türkei  ist

noch nicht rn einer Weise erfolgt .  d ie es rechtfert igen könnte, von einer nachhalt igen Verbes-

serung der Menschenrechtslage -  auch im Hinbl ick auf das Verhal ien der S jcherhei tsorgane

- auszugehen. Dies fUhrt  dazu, dass die Menschenrechtspraxis nach wie vor hinter den

recht l ichen Rah m e n bed ing u ngen zurückbleibt .

Trotz der von der türkischen Regierung proklamierten ,,N ull-Toleranz-Politik" kommt es nach

wie vor zu Fol ter und Misshandlungen durch staat l iche Kräfte,  ohne dass es dem turkischen

Staat bis lang gelungen ist ,  dres wirksam zu unterbinden (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht

vom 29. Juni  2009 S. 18; Oberdiek. Gutachten von Mäz 2008 für ProAsyl ;  Aydin,  Gutachten

vom 20. September 2007 an VG Sigmarigen).  Eine der Hauptursachen für die immer noch

vorkommende Folter ist die nicht effiziente Strafuerfolgung von folternden staatlichen Kräften

(vgl  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom '1 1.  Sepiember 2008 S. 27. Amnesty Report  2OOg,

S. 6). Nach wie vor verurteilen türkische Gerichte in politischen Strafverfahren auf der Grund-

lage von erfol terten Geständnissen (vgl .  Oberdiek, Neue Erkenntnisse zu unfairen Gerichts-

verfahren in der Türker,  Mäz 2008, Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 11 September 2008

S. 27, Amnesty Report  2009, S. 5).  Zwar ist  d ie Zahl der Fäl le schwerer Fol ter (2.8.  mit

s ichtbaren körper l ichen Verletzungen) deut l ich zurückgegangen (vgl .  Auswärt iges Amt, La-

gebericht vom 11. September 2008 S. 26, vgl .  auch Lagebericht vom 29. Juni  2009 S. 19).

lm Jahr 2007 wurde jedoch im Vergleich zum Vorjahr erneut ein deut l icher Anst ieg der ge-

meldeten Fäl le von Fol ter und Misshandlung festgestel l t  (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht

vom 1 1. september 2008 S. 25).  Auch im Jahr 2008 erreichte die Zahl der gemeldeten Fäl le

von Folter und l \4 isshandlung ein hohes Niveau (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 29

Juni 2009 s.  19).  Außerdem gibt  es eine große Anzahl Betrof fener,  die er l i t tene Misshand-

iungen und Foiter weder beim Menschenrechtsverein IHD melden noch dies anderweit ig
pubi ik maehen. fui isshandiungen f incien of i  n icht mehr in Poi izeis iai ionen, sondern an anoe-

ren Orten stat t  (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 11. September 2008 S. 26 und vom
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29 Juni 2009 S. 19).  Ber ichtet  wird weiter über v iele unregistr ier te Festnahmen und Entfüh-
rungen, die mit  brutalen Formen von Folter einhergehen (vgl .  SFH-oberdiek, update. Aktuer-
le Entwicklungen L oktober 2008 s.  10).  Die wieder zunehmenden Fäl le von Fol ter,  mit  der
Festgenommene vor al lem außerhalb der Haftanstal ten und Pol izeistat ionen rechnen mus-
sen, werden auch im Fortschr i t tsber icht der EU-Kommission vom 5. November 20og anqe-
prangert  (vgl .  ht tp. / /ec.  europa. eu S. 13 und 6g f  . ) .

In der Rechtsprechung wird weiter nahezu einhel l ig die Einschätzung vertreten, dass Fotter
in der Türkei  noch so weit  verbrei tet  ist ,  dass von einer systematischen, dem türkischen
staat zurechenbaren Praxis,  nicht ledigl ich von Exzesstaten einzelner Angehöriger der s i-
cherhei tskräfte auszugehen ist  (vgl .  d ie zahlreichen Nachweise bei  VG Stuttqart .  Urtei l  vom
14. September 2009 -  A 11 K3775lOB -.  iur is Rn. 30).

Die Lage in der Türkei  für sympathisanten bzw. unterstützer der pKK hat s ich entgegen der
Ansicht des Bundesamtes in den letzten Jahren auch nrcht entspannt,  sondern eher ver-
schärf t .  sei t  der Aufkündigung der durch die pKK ausgerufenen waffenruhe im Juni 2004
kam es vermehrt zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen türkischen Sicherheits,
kräf ten und der PKK-Gueri l la.  lm Jahr 2OO8 haben diese Auseinandersetzungen deut l ich an
Härte zugenommen mit  der Folge, dass sich die Sicherhei ts lage wesent l ich verschlechren
hat (vgl .  oberdiek, Gutachten vom 7. Januar 2009 an VG oldenburg s.  23 f) .  Außerdem ver-
übte die PKK regelmäßig Bombenanschläge, die zu einer großen Anzahl von opfern insbe-
sondere unter der z iv i lbevölkeru ng führten (vgl  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 11. Sep-
tember 2008 S. 16).  Nach den fr iedl ich ver laufenen Newroz-Feier l ichkei ten kam es zwischen
dem 28. und 31 .  März 2006 in Diyarbakir  und anderen orten im südosten der Türkei  zu ge-
walt tät igen Ausschrei tungen zwischen oft  mehreren Tausend melst  jugendl ichen Demonst-
ranten sowie türkischen sicherhertskräften (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 25. ok-
tober 2007 s.  16).  Sei t  dem überfal l  der pKK am 21. oktober zooT auf einen Außenposten
der türkischen Armee, bei  dem 12 soldaten getötet  und g Soldaten verschleppt wurden, ist  in
der Türkei  eine besonders starke nat jonal ist ische st immung zu spüren, die von den Medien
geziel t  angeheizt  wird,  diese Entwicklung wird gefördert  durch den umstand, dass der Ein-
f luss der u l t ranat ional isten die meinungsbi ldend wirken, sei t  2005 zugenommen hat lvgr
NZZ vom 24. oktober 2007 und vom 30. oktober 2oo7: s lz vom 11. Juni  2008 und vom 6.
oktober 2008, oehring, Gutachten vom 6. April 2008 an vG stuttgart s. 22). Es kam zu zant-
reichen Ubergriffen gegen Kurden und mehrere Büros der pro-kurdischen partei DTp wur-
den angezündet (vgl .  Nzz vom 30. oktober 2o0z).  sei t  Dezember 2007 unternimmt das Mi l i -
tär grenzübersch rei tende M i l i tä roperat ionen gegen pKK-stel lungen im Nordirak (vgl .  Aus-
wartrges Amt, Lagebericht vom 1 1. september 2008 s.  16).  Der türkische Generalstab hat
zudem mehrere Gebiete im Südosten der Türkei  zu zei lwei l igen Sicherhei tszonen und mit t tä-
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rischen Sperrgebieten erklärt, deren Betreten für Ortsfremde verboten isl und einer strengen

Kontrol le unter l iegt (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 11. September 2008 S. 16).  lm

September 2008 wurde die Zahl dieser Sperrgebiete weiter erhöht (vgl .  SFH-Oberdiek, Up-

date. Aktuel le Entwicklungen 9. Oktober 2008 S.4).  Die Feiern zum tradi t ionel len Newroz-

Fest wurden im Jahr 2008 im Südosten der Türkei  verboten (vgl .  Amnesty Report  2009, S.

4).  lm Zuge der zunehmenden Spannungen kam es auch im Jahr 2008 zu zahlreichen Über-

gr i f len auf türkische Staatsangehörige kurdischer Herkunft  (vgl .  Amnesty Report  2009, S. 3)

ln Reakt ion auf die Zunahme der Spannungen im Südosten der Türkei  hat das türkische Par-

lament am 29. Juni 2006 das Anti-Terror-Gesetz verschärft. Die Verschärfungen sehen eine

Wiedereinführu ng des abgeschafften Art. 8 ATG und eine weite Terrordefinition vor (vgl

Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 1 1 .  September 2008 S. 12).  Außerdem wurde die Ver-

schärfung der Strafbarkei t  bei  Fol tei 'und Misshandlung fakt isch revidiert  (vgl .  a i ,  Stel lung-

nahme vom 29. Oktober 2006 an VG Ansbach).  Damit  werden Bürgerrechte. die im Hinbl ick

auf einen EU-Beitr i t t  durch die Reformgesetze gestärkt  wurden. wieder eingeschränkt.  Diese

Gesetzesverschärfung zeigt ,  dass der Reformprozess sich nicht nur ver langsamt hat.  son-

dern deut l iche Rückschr i t te zu vezeichnen sind (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 11

September 2008 S. 24, SFH-Oberdiek, Update. Aktuel le Entwicklungen 9. Oktober 2008 S.

1).  Aufgrund der zunehmenden mi l i tär ischen Auseinandersetzu ngen zwischen der PKK und

dem türkischen Mi l i tär  wurde die Debatte über eine weitere Demoki-at is ierung in der Türkei

nunmehr von der Sicherhei tsfrage verdrängt (vgl .  NZZ vom 24. Oktober 2007).  Angesichts

dieser Entwicklung ist  völ l ig of fen, ob der begonnene legis lat ive Reformprozess, der s ich rm

Wesent l ichen auf die bisher igen Bemühungen der Türkei  auf Aufnahme in die Europäische

Union stützt, in Zukunft konsequent fortgeführt und insbesondere auch umgese'tzt wird.

Es kann auch nicht mit  h inreichender Sjcherhei t  ausgeschlossen werden. dass der Kläger zu

1. aufgrund des nach dem rechtskräft igen Urtei l  des Verwa l tu ngsgerichts Cottbus vom 12.

September 2002 anzunehmenden Verdachts,  Unterstützer der PKK zu sein,  bei  einer Einrei-

se in die Türkei  auch derzei t  e inem intensiven Verhör unterzogen wird und dabei Gefahr

läuft ,  misshandelt  oder gefol iert  zu werden (vgl .  Aydin,  Gutachten vom 20. September 2007

an VG Sigmaringen; Oberdiek, Gutachten von Mäz 2008 für ProAsyl) .  Rückkehrer müssen

sich -  wie jeder andere in die Türkei  Einreisende auch -  an der Grenze einer Personenkon-

trol le unterziehen. lm Normalfal l  kann ein türkischer Staatsa ngehöriger,  der ein gül t iges tür-

k isches, zur Einreise berecht igendes Reisedokument besi tzt ,  dte Grenzkontrol le,  insbeson-

dere am Flughafen, ungehindert  passieren (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 29. Juni

2009 S. 25).  Wird der türkischen Grenzpol izei  al lerdings die Tatsache der Abschiebung be-

kannl ocier verfügi  der Einreisenoe nichi  uber güi t ige iurkische Reiseciokumenre. wiro oer

Betref fende in den Diensträumen der Pol izeiwache zum Zwecke der eingehenden Befragung

10
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festgehalten (vgl .  Auswärt iges Amt, Lagebericht vom 11. September 200g s.  32).  wird die
betreffende Person durch Haftbefehl oder Festnahmebefehl gesucht, so kann die Grenzbe-
hörde dies ohne weiteres durch Nachforschungen feststel len. Bei  nicht im computer als
gesucht gespeicherten Personen werden Nachforschungen bei  der Staatsanwaltschaft  und
den sicherhei tsbehörden des Registr ierungs- und Heimatortes sowie bei  der Behörde zur
Bekämpfung des Terrors und beim Präsidium der s icherhei tsbehörde angesteIt .  Da Ge-
heimdienste,  Pol izei  und Gendarmerie Datenblät ter (sog. Fis leme) über auffäl l ig gewordene

Personen und insgesamt Informat ionen, die vornehmlich die l inke und prokurdische szene
betref fen, führen, werden bei  den Nachforschungen der Grenzbehörde auch Verfahren. dre
mlt  einem Freispruch endeten, sowie Vorstrafen trotz Löschung im strafregister bekannt 1vgr.
Deutsche Botschaft ,  Auskunft  vom lo Februar 2006 an BAMF). Sol l te s ich bei  dieser über-
prüfung herausstel len, dass gegen den Betref fenden ein separat ismus- oder Terror ismus-
verdacht besteht,  muss er mit  einer Überstel lung an die Ant i -Terror-Abtei lu ng der Pol izei  und
damit  verbunden mit  einem verschärf ten verhör rechnen, wobei es hierbei  zu menscnen-
rechtswidr iger Behandlung kommen kann (vgl .  oberdiek, Gutachten vom 15 August 2007 an
VG sigmaringen. oVG Münster,  urteir  vom 19. Apr i l  2005 -  8 A 273104.A - ,  . lur is,  oVG Lune-
burg, urtei l  vom 18. Jul i  2006 -  11 LB 264105 - ,  jur is;  oVG Kobtenz, urtei l  vom 12. Mäz
2004 -  10 A 11952103 - ,  jur is,  VGH Kassel,  urtei l  vom 26. Februar 2009 -  4 A 755/06.A - .
jur is) .  Hiervon ausgehend wird der Kläger zu '1 bei  den Kontrol len an der Grenze oder am
Flughafen insofern auffal len, als er keinen Reisepass besi tzt  und sich sei t  längerer Zei t  nach
Durchführung eines Asylverfahrens in Deutschland aufgehalten hat.  lm Rahmen der einge-
henden Befragung oder aufgrund der beschr iebenen Nachforschungen wird herauskommen,
dass der Kläger nach seiner Ausreise aus der Türkei  wegen unterstützung der pKK durch
stel len des türkischen Geheimdienstes in Deutschland registr ier t  worden war.  Der Kläger zu
1. läuft  somit  Gefahr,  der pol i t ischen pol izei  überstel l t  zu werden.

Diese Gefährdungssituatron wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass dem Auswärtigen Amt
In Jüngerer Zei t  kein Fal l  bekannt geworden ist ,  in dem ein aus der Bundesrepubl ik in die
rürkei zurückgekehrter abge/ehnter Asyibewerber im Zusammenhang mit früheren Aktivitä-
ten gefol tert  oder misshandelt  wurde (vgl .  Lageberichte vom 1'1.  september 2oog s.  32 und
vom 29 Juni  2009 s.  24).  Fur die Einschätzung der Gefährdung ist  diese Festste|ung des
Auswärt igen Amtes nicht aussagekräft ig,  da sich unter den abgeschobenen oder zurückge-
kehrten Personen kein [ ,4ensch befand, der der zugehörigkei t  zur pKK oder einer anderen
i l legalen organisat ion verdächt igt  wurde (vgr.  Kaya, Gutachten vom g. August 2005 an VG
sigmaringen; ovc Münster, urteir vom 2r. März 2oo7 - g A 47z}ro5.A -, juris; ovc Lüne-
burg, urtei i  vom i8.  iu i i  2006 -  i  i  LB 75106 -  jur is) .  Derart ige personen sind in der Vergan-
genheit  in Deutschland entweder als Asylberecht igte anerkannt worden oder ihnen wurde

11
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zumindest Abschrebungsschutz gewährt .  Aus dem Fehlen von Referenzfäl len kann deshalb

nicht der Schluss gezogen werden, dass nunmehr al le in die Türkei  zurückkehrenden Flüchf

l inge kurdischer Volkszugehörigkei t  unabhängig von den Umständen und Besonderhei ten

des jewei l igen Fal ies vor pol i t ischer Verfolgung hinreichend sicher s ind (vgl .  OVG Lüneburg,

U,del vom 18. Juli 2OC6 - 11 L8 75,tC6 -. iuris l. ln Übrigen ist nicht auszaschließeft, dass

Fersonen, auf oie ern Verdacht der Unterstützung der PKK gefal len ist ,  nach wie vor im In-

nern der Türkei  einer Fol ter in Form von physischen und psychischen Zwängen unterzogen

werden (vgl .  Schweizensche Flücht l  ngshi fe.  Gutachten vom 23. Februar 2006; Taylan, Gut-

achten vom 29. Mai 2006 an VG Wiesbaden Kaya, Gutachten vom 10. September 2005 an

VG Magdeburg).

Nach al lem ist  im Hinbl ick auf den Kläger zu 1.  noch keine erhebl iche und dauerhafte Verän-

derung der Lage in der Türkei  eingetreten, so dass die Voraussetzungen für die seinerzei t

erfolgte Zuerkennung der Flücht l ingseigenschaf l  n icht weggefal len sind (ebenso der über-

wiegende Tei l  der in den letzten Monaten hinsichi l ich persönl ich vorverfolgter bzw. , ,vorbelas

teter" türkischer Asylbewerber bekannt gewordenen Gerichtsentscheid ungen; vgl  hierzu die

zahlreichen Nachweise bei  VG Slut igart .  Urtei l  vom 14 September 2009, a a O.).  Dass die

Beklagte im Ltchte neuerer Erkenntnisse die konkrete Verfolgungsgefahr für den Kläger zu '1

anders bewertet ,  a lso aus heut iger Sicht bei  der damal igen Sachlage kein Asyi  und keinen

Flüchtlingsstatus mehr gewähren würde, rechtfertigt den Widerru{ der Flüchtirngseigenschaft

nicht (vgl .  BVerwG, Urtei l  vom 19. September 2000 -  9 C 12.0A -,  a.a.O.,  und Urtei l  vom 8.

Mai 2003 -  1 C 15.02 - ,  a.a.O.).  Da der Kläger zu 1.  nach den Feststel lungen des Verwal-

tungsgerichts Cottbus wegen Unterstützung der PKK von den S icherheitskräften bemerki

worden war,  kann nicht mit  h inreichender Sicherhei t  ausgeschlossen werden, dass er wer-

terhin im Bl ickfeld der türkischen Sicherhei tsorgane steht und im Fal le einer Rückkehr asyl-

recht l ich relevanten Maßnahmen ausgesetzt  se n wird.  Damit  ist  für den angefochtenen Wi-

denufsbescheid des Bundesamtes kein Raum.

Hinsicht l ich der Kläger zu 2.  bis 4.  gi l t  h ingegen Folgendes:

Aus den vorstehenden Ausführungen uncj  in Übereinst immung mit  dem Urtei l  des erkennen-

den Gerichts vom 24. Juni 2009 - 7 K 973/08.A - (nrcht rechtskräftig) ergibt sich, dass Per-

sonen, die -  wie die Kläger zu 2.  bis 4.  auswersl ich der Entscheidungsgründe des genannten

Urtei ls des Verual tungsgerichts Cottbus -  den türkischen Behörden nicht selbst als Sympa-

thisanten bzw. Unterstützer l in ksor ient ierter oder separat ist ischer Organisat ionen bekannt

geworden bzw. in einen entspi'echenden einsihaften Verrlachi ger-aien sind - bei cieneir foig-

l ich kein indiv idual is ierter,  d.h.  konkret auf die Person des Betrof fenen bezogener Verdacht

12
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anzunehmen war - ,  im Rahmen von por izeir ichen Ermit f lungen in der Türkei  heute nrcht
mehr mit  der Anwendung von Forterpraktrken rechnen müssen, dre darauf abzieren. s ie we-
gen lhrer pol i t ischen Überzeugung zu tref fen und die dem türkischen Staat auch zurechenbar
sind Hieran häl t  das Gericht mangers gegenteir iger Erkenntnrsse über die Lage in der Türkei
und nach dem erfolgten Hinweis vom 29. Oktober 20Og fest.
Ein indiv idual is ierter,  d.h.  konkret auf die person der Kräger zu 2.  bis 4.  bezogener verdacht
der PKK-unterstützung auf sei ten der türkischen sicherhe i tskräf ie r iegt nach der überzeu_
gung des Gerichts nicht vor Insoweit  ist  zunächst maßgebrich, dass diese Kräger selbst nie
behauptet haben, die pKK unterstützt  zu haben, sondern im Zusammenhang mit  dem expo-
nierten Auftreten ihres Ehemannes bzw. Vaters im Zusammenhang mit  gewart tät igen über-
gr i f fen in Berl in anlässr ich der damarigen Festnahme des pKK-Führers öcaran davon ausge-
gangen wurde, s ie würden ars Mitgr ieder der Kernfamir ie des auffä| ig gewordenen Vaters
von türkischen s icherhei tskräften wegen vermuteter Kenntnisse über das pKK-Mil ieu asylre-
levant bedrängt werden Al le in deshalb,  wei l  ihnen wegen der exi lpol i t ischen Akt iv i täten des
Klägers zu l  unterstel l t  wurde, über s icherhei tsreleva nte Kenntnisse über die pKK zu verfü-
gen, mussen sie heute aber nicht mehr befürchten, im Fa|e einer Rückkehr Verforgungs-
maßnahmen ausgesetzt  zu werden. unter den vom Bundesamt m angefochtenen Bescheid
zutreffend dargesteflten verändeften umständen und unter Be rücksichtigung des rangen
Zeitablaufs sei t  den Vorkommnissen in Berr in von nunmehr uber 1o Jahren ist  die Annahme.
für s ie bestehe die konkrete Gefahr,  in einem porizeir ichen Verhör Misshandrungen z.B an-
lässl ich einer wrederernreise ausgese2t zu werden, weir  man von rhnen sicherhei tsrereva nte
Kenntnisse über die PKK gewinnen könnte, nicht mehr gerechtfert igt .  In diesem Zusammen-
hang ist  auch zu berÜcksicht igen, dass sei t  mehreren Jahren keine ver lässl ichen lnformatro-
nen über eine in der Türkei  prakt iz ierte Sippenhaft  mehr vo.regen, so dass nicht nachvorr-
z iehbar erscheint ,  weshalb man der Kräger zu 2.  bis 4.  in der Türkei  heute noch wegen vor-
gangen habhaft  zu werden trachten solr te,  die der Kräger zu 3.  im Arter von 6 Jahren uno oer
Kläger zu 4 im Alter von 4 Jahren miterrebt bzw beobachtet haben könnten. Ein gegen die
Kläger zu 2 bis 4 selbst ger ichteter,  h inreichend konkreter Verdacht einer Unterstützung der
PKK ergibt sich weder aus dem Urteir des Verwa rtungsgerichts cottbus aus dem Jahre zoo|
noch aus ihrem sonst igen vorbr ingen. Dass auch diese Kräger seinezei t  von den Heimaroe_
hÖrden als Symphat isanten bzw. Unterstützer der PKK registr ier l  wurden, erscheint  als le-

Al lerdings kommt der widerruf  der Zuerkennung oes Frü ch'rngsschutzes hier deshalb nrcnr
in Betracht,  weir  der mrt  dem Kläger zu 1.  bere ts verheirateten Krägerin zu 2.  sowie den
auch seinerzei t  minder;äh. igen Krägei-n zu 3.  i ind 4.  ohne ( i ie zuerkennung eigener Fiucnt
gründe durch das verwartu ngsgericht cottbus nach g 26 Abs. 1 bzw. Abs. 2 AsyrvfG - auch
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in der damals gel tenden Fassung des Gese2es -  Fam i l ienf lücht l ingsschutz zu gewähren

gewesen wäre, nachdem ihrem Ehemann bzw. Vater durch Bescheid des Bundesamtes vom

11. Dezember 2002 Flücht l ingsschutz nach S 51 Abs. 1 Auslc hinsicht l ich der Türkei  zuer-

kannt worden war,  und wei l  nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen der Widerruf  der

den Kläger zu 1.  begünst igenden Feststel lung in jenem Bescheid für rechtswidr ig erachtet

und der neuerl iche Bundesamtsbescheid vom 31. Mäz 2009 aufgehoben wird.  Damit  hat

sich an den den Famil ienf l  ücht l ingsschutz in mater iel l - recht l icher Hrnsicht begründenden

Umständen für die Kläger zu 2.  bis 4.  nichts geändert ,  so dass in grundrechtskonformer (vgl

A r t . 3  Abs .  1und6Abs .  1GG)  Anwendung  von  $  73  Abs .  1  Sa tz  l  Asy lV fG  nach  w ie  vo r

davon auszugehen ist ,  dass ihnen die über den Kläger zu 1.  vermit tel te,  fami l ienbedingte

Rechtsposi t ion des Fam i l ienf lücht l ingsschutzes zusteht,  undzwar auch in Ansehung des

Umstandes, dass sie durch Bescheid vom 11 Dezember 2002 aus eigenen Gründen in ihrer

Person und nicht als Famil ienmitgl ied den Flücht l ingsschutz zuerkannt erhal ten hatten. Sähe

man dres anders,  stünden die Kläger zu 2.  bis 4.  hinsicht l ich ihres Aufenthal tsstaius

schlechter da als die Famil ienangehörigen sclcher f rüher aneikannten Flücht l inge, bei  denen

berei ts nach der Auffassung des Bundesamtes kein Widerruf  der Zuerkennung der Flüchf

lingseigenschaft in Betracht kommt, ohne dass hierfür sachliche Differenzierungsgründe vor-

l iegen. In diesem Zusammenhang verschlägt es angesichts des Regelungszwecks von $ 26

AsylVfG ntchts,  dass den Klägern zu 2.  bis 4.  seinerzei t  n icht auch ein Fam i l ienf lücht l ings-

schutz zuerkannt worden war,  wei l  es sich hierbei  um ejne dem Flücht l ingsschutz aus eigen-

ständigen Gründen in der Person des Betroffenen offenkundig nachrangige Rechtsposition

al le in zur Wahrung der Famil ieneinheit  handelt .  Diese grundrecht l ich verbürgte -  schwäche-

re,  wei l  vom Stamm berecht igten abgelei tete -  Rechtsposi t ion (nach $ 26 AsylVfG) steht hrn-

ter der unmit telbaren Flücht l ingsanerkennung (hier nach $ 51 Abs. 1 AuslG; jetzt :  S 60 Abs. 1

AufenthG) zurück, ohne dass der formale Rechtsanspruch auf Famil ie nf lücht l ingsschutz

durch letztere entf je le.  Da das Gesetz aber abgesehen von den Fäl len des $ 73 Abs. 2 b

AsylVfG - die im vor l iegenden Fal l  a l lesamt nicht vor l iegen -  keinen eigenständigen Wider-

rufstatbestand für Fäl le vorsieht,  in denen die FlUcht l ingsanei-kennu ng des Stammberecht ig-

ten fortwirkt ,  komml auch im vor l iegenden Fal i  kein Widerruf  in Betracht.  Daher muss den

Klägern zu 2.  bis 4.  aus Gründen der Gleichbehandlung sowie des Schutzes der Famil ien-

einhei t  d ie Rechtsposi t ion des Fam i l ienf lücht l ingsschutzes erhal ten bleiben, so lange nicht

die in $ 73 Abs. 2 b AsylVfG geregelten Widerrufsvoraussetzu ngen erfül i t  s ind.

Auch die Regelung in Nr.  2 des Bescheids des Bundesamts vom 31. März 2009 ist  -

undzwar mit  Wirkung gegenüber al len Klägern -  aufzuheben. Die Aufhebung der Widerrufs-

entscheidung iässt die negat ive Feststel lung des Bundesamts zu S 60 Abs. i  Aufenthc ge-
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genstandslos werden,

vom 26. Juni  2002 -  1
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so dass auch dieser Tei l  der Aufhebung unter l iegt (vgl .  BVerwG, Urtei l
C 17 01 -  BVerwGE 116.326).

Die Kostenentscheidu ng beruht auf g 154 Abs. I  VwGO, g 83 b AsylVfG

Rechtsmit telbelehrung

Gegen dieses Urtei l  kann innerhalb eines Monats nach dessen Zustel lung die zulassung der
Beru-fung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem Verwaltu ngsgericht cottbus, Vom-s1ein-
Straße 27, 03050 Cottbus, schr i f t l ich zu stel len. Er kann stat tdessen auch in elektronischer
Form bei  der elektronischen poststeIe des Verwartungsgerichts cottbus unter
www. erv.  brandenburg. de eingereicht werden, wenn das elektronische Dokument mrt  einer
qual i f iz ierten elektronischen signatur im Sinne des signatu rgesetzes versehen ist .  Er muss
das angefochtene Urtei l  bezeichnen. In dem Antrag sind die Grunde, aus denen die Beru-
fung zuzulassen ist ,  dazulegen

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich dre Betei l igten durch Prozessbevol lmächt igte
vertreten lassen. Dies gi l t  auch für den Antrag auf Zulassung der Berufung. Als Bevol lmäch-
t igte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer än einer deutschen Hochschule im Sinn des
Hochschu l rahmengesetzes mit  Befähigung zum Richteramt zugerassen. Darüber hinaus
können auch die in g 67 Abs. 2 Satz 2 Nr.  3 bis 7 der Verwartu ngiger ichtsordnung bezeich-
neten Personen und Organisat ionen auftreten Ein als Bevol lmächt igter zugelasse-ner Betei-
l lgter kann slch selbst vertreten. Behörden und jur ist ische Personen des öffen ichen Rechts
einschl ießl ich der von rhnen zur Erfül lung ihrer öf fenf l ichen Aufgaben gebi ldeten Zusammen-
schlüsse können sich durch Beschäft igte mit  Befähigung zum Richteramt vertreten lassen,
das B,eschäft igu ngsverhäl tnis kann auch zu einer anderen Behörde, jur ist ischen person oes
öffent l ichen Rechts oder einem der genannten Zusam menschlüsse bestehen. Richter dürfen
nrcht vor dem Gerrcht,  ehrenamfl iche Richter nicht vor einem Spru:hkörper auftreten, dem
sie angehören.

Kirkes




